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Coronavirus; Verordnung zur Änderung der Nds. Corona-Verord-
nung veröffentlicht           
 

 
Wir übersenden Ihnen die Lesefassung der heute geänderten Verordnung, die bereits 
morgen, 23. Oktober 2020, in Kraft treten wird.           
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

soeben erreichte uns die Nachricht, dass die Verordnung zur Änderung der Nds. Corona-Ver-

ordnung veröffentlicht worden ist (Nds. GVBl. S. 362). Der Verkündungstext ist unter 

https://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen_und_sonstige_vorschrif-

ten/download-verkuendungsblaetter-108794.html abrufbar. Die Verordnung tritt bereits am 

Freitag, 23. Oktober 2020, in Kraft. 

 

Eine Lesefassung der Verordnung in der ab morgen geltenden Fassung ist als Anlage beige-

fügt. 

 

In der Pressemitteilung des Nds. Sozialministeriums vom frühen Abend werden die neuen 

Regelungen, die in Umsetzung des Bund-Länder-Beschlusses vom 14. Oktober 2020 erlassen 

worden sind, wie folgt zusammengefasst: 

 

„Die neuen Regelungen betreffen zum einen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-

ckung auch im öffentlichen Raum, die Zahl der zugelassenen Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer bei Veranstaltungen, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, die Einführung einer 

Sperrstunde sowie Begrenzungen der Teilnehmerzahlen für Zusammenkünfte und Feiern. Die 

im Folgenden in der Reihenfolge der veränderten Paragraphen erläuterten wesentlichen 

neuen Regelungen treten am morgigen Freitag (23.10.2020) in Kraft.  

 

1. Maskenpflicht 

 

Die niedersächsische Verordnung sieht jetzt in § 3 Absatz 2 eine Pflicht vor, auch in der Öf-

fentlichkeit unter freiem Himmel eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Menschen sich 

dort entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend, sondern längerfristig aufhalten. 

Kurz gesagt gilt die Maskenpflicht im öffentlichen Raum überall dort, wo Menschen dichter 

und/oder länger zusammen kommen. Diese Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist bei einer 

Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 pro sieben Tage als eine Empfehlung (Soll-Vor-

schrift) ausgestaltet. Liegt die Inzidenz bei 50 pro 100.000 in sieben Tagen, dann muss auch 

in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Die 
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Landkreise und kreisfreien Städte legen durch öffentlich bekanntzugebende Allgemeinverfü-

gungen die Örtlichkeiten fest, an denen unter freiem Himmel diese Maskenpflicht gilt. 

 

2. Private Zusammenkünfte und Feiern 

 

§ 6 der Verordnung enthält Regelungen für private Zusammenkünfte und Feiern. An privaten 

Zusammenkünften und Feiern in der eigenen Wohnung oder in eigenen geschlossenen Räum-

lichkeiten dürfen bei einer Inzidenz unter 35 pro 100.000 in sieben Tagen nach wie vor 25 

Personen teilnehmen. Steigt die Inzidenz jedoch auf über 35 sind nach der Neuregelung in § 

6 Absatz 3 Satz 1 nur noch 15 Personen zulässig. Dies gilt auch auf den eigenen (oder privat 

zur Verfügung gestellten) Flächen unter freiem Himmel, also beispielsweise im eigenen Garten 

oder auf dem eigenen Hof.  

 

Welche Inzidenz in dem eigenen Wohnort gilt, können die Bürgerinnen und Bürger Nieder-

sachsens auf der Internetseite https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Inzidenz-Ampel/ 

einsehen. Die Vorgaben der Verordnung gelten jeweils ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe im 

Internet. 

 

Wenn die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt auf 50 oder mehr Fälle 

je 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen ansteigt, dürfen Zusammenkünfte 

und Feiern in privaten Räumlichkeiten nur noch mit bis zu zehn Personen stattfinden. Diese 

bis zu zehn Personen dürfen nur aus zwei Haushalten kommen, es sei denn, es handelt sich 

um Angehörige im Sinne von Paragraph 11 Abs. 1 des Strafgesetzbuches. Danach ist ein 

Angehöriger, wer zu den folgenden Personen gehört: Verwandte und Verschwägerte in gera-

der Linie, Ehegatten, Lebenspartner, Verlobte, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner 

der Geschwister, Geschwister der Ehegatten oder Lebenspartner und zwar auch dann, wenn 

die Ehe oder die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht oder wenn die Verwandtschaft oder 

Schwägerschaft erloschen ist sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. 

 

An privaten Zusammenkünften und Feiern, die an öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten und 

insbesondere in gastronomischen Betrieben stattfinden, durften schon bislang in Niedersach-

sen bei einer Inzidenz von 35 pro 100.000 in sieben Tagen nicht mehr als 25 Personen teil-

nehmen. Neu ist, dass an solchen Zusammenkünften und Feiern an öffentlich zugänglichen 

Orten und in der Gastronomie bei einer Inzidenz von 50 pro 100.000 in sieben Tagen nun nur 

noch zehn Personen teilnehmen dürfen. Diese zehn Personen dürfen aus nicht mehr als zwei 

Haushalten stammen, es sei denn es handelt sich um Angehörige im Sinne der obigen Defini-

tion. 

 

3. Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum 

 

Zukünftig gelten auch in Niedersachsen wieder Kontaktbeschränkungen im Öffentlichen Raum 

unter freiem Himmel. Hier dürfen bei einer Inzidenz von über 50 pro 100.000 in sieben Tagen 

nur noch maximal zehn Personen (mit Mindestabstand) zusammenkommen. Dies ergibt sich 

aus § 6 Absatz 7 in Verbindung mit Absatz 5. Die zehn Personen dürfen nur aus zwei Haus-

halten kommen, es sei denn, es handelt sich um Angehörige im Sinne der obigen Definition. 

Bei Angehörigen gilt dann auch der Mindestabstand von 1,5 m nicht.  

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Inzidenz-Ampel/
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Bei einer Inzidenz von 35 pro 100.000 in sieben Tagen dürfen im öffentlichen Raum unter 

freiem Himmel bis zu 25 Personen zusammenkommen. Sie müssen dabei aber den Mindest-

abstand einhalten, es sei denn, es handelt sich um Angehörige in Sinne der obigen Definition.  

 

4. Veranstaltungen  

 

§ 7 der Verordnung regelt Veranstaltungen mit sitzendem Publikum. In § 7 Abs. 1 Sätze 4 und 

5 ist neu geregelt worden, dass überall dort, wo die Infektionszahlen auf 50 pro 100.000 pro 

sieben Tagen ansteigen, die Zahl der zulässigen Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher 

auf 100 Personen beschränkt ist. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Veranstalterin 

oder der Veranstalter mit dem zuständigen Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vereinbart 

hat, das hinreichende Sicherheit bietet. Bei einer Inzidenz von 35 je 100.000 in sieben Tagen 

handelt es sich bei der Begrenzung der Personenzahl um eine Soll-Vorschrift. Hier ist es Sa-

che der zuständigen örtlichen Behörden, auf der Basis des jeweiligen Hygienekonzeptes zu 

entscheiden, mit wie vielen Personen (bis zu 500) eine Veranstaltung zulässig sein soll.  

 

Vergleichbares gilt auch für Veranstaltungen mit mindestens zeitweise stehendem Publikum. 

Dies ergibt sich aus dem Verweis in § 8 Absatz 1 Satz 4.  

 

5. Sperrzeiten  

 

Paragraph 10 Absatz 2 der Verordnung enthält die Regelung einer Sperrzeit von 23.00 Uhr 

abends bis 6.00 Uhr morgens. Diese Sperrzeit gilt bei einer Inzidenz von 50 Neuinfizierten pro 

100.000 in sieben Tagen verpflichtend und ohne jede Ausnahme. Hier ist es den Betreiberin-

nen und Betreibern von Gastronomiebetrieben auch jenseits der Sperrzeit untersagt, alkoho-

lische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben.  

 

Auch ab einer Inzidenz von 35 pro 100.000 in sieben Tagen gilt eine Sperrzeit von 23.00 Uhr 

bis 6.00 Uhr. Hier kann die zuständige örtliche Behörde jedoch in begründeten Ausnahmefäl-

len abweichende Regelungen treffen. 

 

Grund für all diese teilweise drastischen Einschränkungen ist, dass leider gerade Feierlichkei-

ten im Familien- oder Freundeskreis zu einer Weiterverbreitung des Corona-Virus geführt ha-

ben. Alle Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, die beschriebenen neuen Rege-

lungen konsequent einzuhalten oder - noch besser - in jedem Einzelfall sehr kritisch abzuwä-

gen, ob und wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten überhaupt notwendig sind.“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Oliver Kamlage 

 

ANLAGE 

 


